
Anzeige einer Datenänderung im Zentralen Vereinsregister
(ausgenommen Wahlanzeige)

An1

 

Hinweis: Dieses Formular dient zur Änderung von Personendaten zu bereits gemeldeten Personen.
Um eine neue Person für eine Funktion einzumelden, verwenden Sie bitte folgendes Formular:
Wahlanzeige - Anzeige einer Änderung der organschalichen Vertreter(innen) (§ 14 Abs 2 VerG)
https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsweb-p/zvn/public/AnzeigeWahl

ZVR-Zahl*

Der Verein

Vereinsname*

mit Sitz in*

ersucht nachfolgende Daten im Zentralen Vereinsregister zu ändern (ausgenommen Wahlanzeige):

☐ Die Zustellanschri des Vereins soll wie folgt geändert werden:

neue Zustellanschri

c/o

Straße

PLZ, Ort

Land/Staat

Neue Zustellanschri gültig ab:* 

Felder die mit einem * gekennzeichnet sind, müssen verpflichtend ausgefüllt werden!
Ergänzende/weitere Angaben führen Sie bitte auf der Rückseite oder auf einem Beiblatt an!
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☐ Die Daten folgender zum Verein namha gemachter Person(en) sollen wie folgt geändert 
werden:

ZVR derzeit Änderung auf Gültig ab

Funktion*

Titel

Familienname*

Vorname*

c/o

Straße

PLZ, Ort

Land/Staat

ZVR derzeit Änderung auf Gültig ab

Funktion*

Titel

Familienname*

Vorname*

c/o

Straße

PLZ, Ort

Land/Staat

 , am  
Ort Datum

für den Verein2

Titel, Familienname*
Vorname*

Datum, Unterschri

Felder die mit einem * gekennzeichnet sind, müssen verpflichtend ausgefüllt werden!
Ergänzende/weitere Angaben führen Sie bitte auf der Rückseite oder auf einem Beiblatt an!
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Titel, Familienname*
Vorname*

Datum, Unterschri

1 Die Anzeige ist an die nach dem statutarischen Vereinssitz zuständige Vereinsbehörde zu richten an die Landespolizeidirektion
in Eisenstadt (mit Rust), Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg, Linz, St. Pölten und Wien bzw. Polizeikommissariat in Leoben, 
Villach, Wels, Steyr, Wr. Neustadt und Schwechat; an den Magistrat in Krems/Donau und Waidhofen/Ybbs, sonst an die jeweilige
Bezirkshauptmannscha.

Diese Behörde steht auch auch für weitere Fragen zur Verfügung.

Für die Anschrien der Landespolizeidirektionen bzw. Polizeikommissariate siehe www.polizei.gv.at, für die der Magistrate und 
Bezirkshauptmannschaen www.oesterreich.gv.at (Behörden/Behörden der Bundesländer)
2 Eigenhändige Unterschri der nach außen hin zur Vertretung des Vereins (Vertretung bedeutet auch schriliche Ausfertigungen)
befugten Person(en) unter leserlicher Beifügung ihres Namens und ihrer Funktion. Sollten das laut Statuten mehrere Personen sein, 
müssen die Unterschrien von allen diesen Personen geleistet werden.

Felder die mit einem * gekennzeichnet sind, müssen verpflichtend ausgefüllt werden!
Ergänzende/weitere Angaben führen Sie bitte auf der Rückseite oder auf einem Beiblatt an!
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